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Spättfeietfommtffion altes in Orbnung. ©egen enbe
beS SaßtßunbettS aBet mußte fie ißte Auffitßt üer*
fcßätfen. 1797 wutben nicßt weniger als 18 Srämer
üorgelaben, weit Sie außerßatb ber Beit ber Saßt*
märfte feitgeßaßen ßätten. Bwei, Spitzel Don SBinter*

tßur unb SBäber üon Büticß, ließ man laufen, weit
man ißnen nicßts BeweiSen fonnte; üier anbere würbe»
abfotüiett; bie üBrigen zwölf mußten 4 u Vufee
unb 10 ß eitationSfoften bezaßlen. ©aüott waten
fieben ©djweiser unb fünf AuSlänber. ©eit 1785
Beftanb bie SpänSelerfontmiffion aus fünf SJtitgtiebetn,
nämlicß zwei SJcitgliebetn bet SBaifenfommiffion,
ben beiben Spänfetera unb einem Vtäftbenten. ©a
bk Sp äitfelet felbft baiin ©ife nnb ©timme ßätten,
War bie Sommiffion natürlicß nidjt meßr zur Stuf*
ficßt üBer bie Spänfelet beftimmt, fonbern zu ißiei
Untetftüfeung. ©ie bitbete alfo gewiffetmaßen eine

etweitetung beS Amtes.
©aS Spänfeieramt unb bte Spänfeletfommtffion

üetScßwanben mit bem Anbtucß bet neuen Beit famt
ben Votiedjten, bie bie ©efellfcßaft Saßrßunbette
lang in SpanbelSfacßen ausgeübt ßatte, unb audj
bie Vulüetftampfe übetbauette als Vriüatuntet*
neßmen bie Umwälzung nicßt lange.

©ie Armutumtiifumen.
©as ©efellfdjaftSßauS wat audj bet Ott, Wo bte

militätifcßen Vflidjten bet ©tubengenoffen aeotbnet
wutben. ©ott wutben Dom Vott in früßeren Betten bie
AuSzügetliften aufgeftelß, bott baS SteiSgelb unb bie

Armaturen oermaßrt; bort audj ßatte ber ©tuben*
genofSe bei bei Annaßme feine AttSrüftung üorzu*
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Hanselerkommifsion alles in Ordnung, Gegen Ende
des Jahrhunderts aber mußte sie ihre Aufsicht
verschärfen. 1797 wurden nicht weniger als 18 Krämer
vorgeladen, weil sie außerhalb der Zeit der
Jahrmärkte feilgehalten hatten. Zwei, Hirzel von Winterthur

und Wäber von Zürich, ließ man laufen, weil
man ihnen nichts beweisen konnte; vier andere wurden
absolviert; die übrigen zwölf mußten 4 M Buße
und 19 Citationskosten bezahlen. Davon waren
sieben Schweizer und fünf Ausländer. Seit 1785
bestand die Hänselerkommission ans fünf Mitgliedern,
nämlich zwei Mitgliedern der Waisenkommisfion,
den beiden Hänfelern und einem Präsidenten. Da
die Hänseler selbst darin Sitz und Stimme hatten,
war die Kommission natürlich nicht mehr zur Aufsicht

über die Hänseler bestimmt, sondern zu ihrer
Unterstützung. Sie bildete also gewissermaßen eine

Erweiterung des Amtes.
Das Hänseleramt und die Hänselerkommission

verschwanden mit dem Anbruch der neuen Zeit samt
den Vorrechten, die die Gesellschaft Jahrhunderte
lang in Handelssachen ausgeübt hatte, und auch

die Pulverstampfe überdauerte als Privatunternehmen

die Umwälzung nicht lange.

Die Armaturrevisumen.

Das Gefellschaftshaus war auch der Ort, wo die
militärifchen Pflichten der Stubengenofsen geordnet
wurden. Dort wurden vom Bott in früheren Zeiten die
Auszügerlisten aufgestellt, dort das Reisgeld und die

Armaturen verwahrt; dort auch hatte der Stuben-
genosfe bei der Annahme seine Ausrüstung vorzu-
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weifen. AtS bann feit 1768 üon ben ßier nur ange*
beuteten mititärifcßen Vfßdjten faft allein ber ©tabt*
wacßbienft blieb, mußte wenigstens bie Armatur in*
ftanb geßaßen werben, ©ie Bette würben ßie uub ba
nocß bei fdjönem SBetter zut „Verluftung" aufge*
fpannt, 1795 aber inS Beug^jauS abgeliefert.

©eit 1779 begannen bie porgefcßrieBenen Ar*
matui*3teüifionen. ©ie ©tuBeugenoSSen üom 16. Bis

zum 60. Saßre ßätten ficß im ©efeltfcßaftsßaufe ein*
zufinben. Sßre SBaffm unb AuStüftungSgegenftänbe
wutben gepiüft unb alte Anwefenben mit einem
Sümmetfucßenfrüßftüd bewirtet, ein genauer SJHlttär*
Stobel follte gefüßrt werben. Abwefenßeit wegm
Unpäßlicßfeit war autßentifcß zu Befdjeinigen. ©ie
©efellfcßaft fefete ben erften ©amStag im SJiärz für
bie SJcuftemng feft. ©ie würbe Pon ba an regelmäßig
abgeßatten, unb bie Angaben finb füt uns befonberS
wertüolt, weit fie unS bie Baßl bet männticßen ©e*
fellfcßaflSangeßörigen Dom 16. Saßre an am zuüer*
läffigften tiefem.

Sm Saßre 1780 zählte man 67 ©tuBengefetlen
üBet 16 Saßte aß. ©aüon etfcßienen 28 bewaffnet;
üBet 60 Saßre aß waren 12, auf Vogteien 3, ftabt*
obet lanbeSaBwefenb 23, feit langen Saßten ftauf 1.

SJcan befcßtoß, am SJrafterangStage bie ©efettfdjafts*
faßne auSzußängen. ©ie armen ©tubeugenoSfen
würben auf ©efellfcßaftsfoften aus ben üorßanbmen
Vortäten auSgerüftet.

1781 erließ ber Siat eine befonbere Verorbnung
über bie Vußen füt Abwefenbe obet ungenügenb
©etüftete. es waten 85 ©tubeugefetlen, baüon 29

bewaffnet. UeBei fedjiigjäßrig waren 12, (Mfttidje
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weisen. Als dann seit 1768 von den hier nur
angedeuteten militärischen Pflichten fast allein der
Stadtwachdienst blieb, mußte wenigstens die Armatur
instand gehalten werden. Die Zelte wurden hie und da
noch bei schönem Wetter zur „Verluftung"
aufgespannt, 1795 aber ins Zeughaus abgeliefert.

Seit 1779 begannen die vorgeschriebenen
Armatur-Revisionen. Die Stubengenofsen vom 16. bis
zum 60. Jahre hatten sich im Gesellfchaftshause
einzufinden. Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände
wurden geprüft und alle Anwesenden mit einem
Kümmelkuchmftühstück bewirtet. Ein genauer Militär-
Rodel sollte geführt werden. Abwesenheit wegen
Unpäßlichkeit war authentisch zu bescheinigen. Die
Gesellschaft fetzte den ersten Samstag im März für
die Musterung sest. Sie wurde von da an regelmäßig
abgehalten, und die Angaben find für uns besonders
wertvoll, weil sie uns die Zahl der männlichen
Gesellschaftsangehörigen vom 16. Jahre an am
zuverlässigsten liefern.

Jm Jahre 1780 zählte man 67 Stubengesellen
über 16 Jahre alt. Davon erschienen 28 bewaffnet;
über 60 Jahre alt waren 12, auf Vogteien 3, stadt-
oder landesabwesend 23, seit langen Jahren krank 1.

Man beschloß, am Musterungstage die Gesellschaftssahne

auszuhängen. Die armen Stubengenofsen
wurden auf Gesellschaftskosten aus den vorhandmen
Vorräten ausgerüstet.

1781 erließ der Rat eine besondere Verordnung
über die Bußen für Abwesende oder ungenügend
Gerüstete. Es warm 85 Stubengesellen, davon 29

bewaffnet. Ueber sechzigjährig waren 12, Geistliche
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unb ©tubiofi 15, Untücßttge 3, ftanf 2, ftabt* obet
tanbeSabweSenb 21, unBeweßtt feinet. Auffällig ift
bei Unterfcßieb gegen baS Vorjaßr. SJcan ßatte
üorßer bie ©eifttidjen unb bie Untauglidjen offenbat
üBerßaupt nicßt mitgezäßß.

1782 zaßtte man 87 ©tuBengenoffm, Woüon
31 Bewaffnet. Von jefet an erft würbe ein reget*
mäßiges Armatur* unb SJeititär*SJtanueI gefaßt!.
Vis baßin ßatte man einfadj baS Spaupt*SJeanuat
basu benüfet. ©et SriegSrat rügte am 22. April,
Piete Vmget ßätten ficß fälfcßließ als untücßtig ge*
metbet. ©ie ©djutbigen mußten 5 u Vuße Bezaßten.
©ie AuStüftung bet Unbemittelten unb VetgeltS*
tagten („bie Spab unb G5ut ben ©elten batgefdjlagen"
butcß bie ©efellfcßaft wutbe nun üom diät anSbtücf*
ließ befoßlen.

1783 waten 88 ©tubengenoffen, baüon 34 be*

waffnet; 1784 üon 88 ©tubengenoffen 39 bewaffnet,
©uteß einen SiatSzettel biefeS SaßteS wutben bie

©tubiofi üon ben SBaffeitmufterungen befreit, ©te
Saht bex ©tubengenoffen flieg üon 89 im Saßte
1785 auf 92 (1786-87), auf 98 (1788), ging 1789

auf 96 zutüd, flieg bann wiebet auf (1790) 97,
(1791) 98, (1792) 99 unb etteidjte ben ßödjfteu
©tanb mit 100 im Saßre 1793. Sn ben beiben fol*
genben Saßten ging fie auf 99 zutüd, etteießte
1796 nocßmatS 100 unb bettug im Saßre üot ber
Umwätzung (1797) 96. ©ie Baßl bet Vewaffnetett
bewegte ficß in biefen Saßten swifcßen 34 nnb 40.

©ie Atmatut*9teüifionen waren ber tefete, be*

feßeibene Steft beS AuSzügerwefenS unb ber miß*
tärifeßen Vetpflidjtungen bet ©efellfdiaft. Stadj ber
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und Studiosi 15, Untüchtige 3, krank 2, stadt- oder
landesabwesend 21, unbewehrt keiner. Auffällig ist
der Unterschied gegen das Vorjahr, Man hatte
vorher die Geistlichen und die Untauglichen offenbar
überhaupt nicht mitgezählt.

1782 zählte man 87 Stubengenofsen, wovon
31 bewaffnet. Bon jetzt an erst wurde ein
regelmäßiges Armatur- und Militär-Manuel geführt.
Bis dahin hatte man einfach das Haupt-Manual
dazu benützt. Der Kriegsrat rügte am 22. April,
viele Burger hätten sich fälschlich als untüchtig
gemeldet. Die Schuldigen mußten 5 M Buße bezahlen.
Die Ausrüstung der Unbemittelten und Vergelts-
tagten („die Hab und Gut den Gelten dargeschlagen"
durch die Gesellschaft wurde nun vom Rat ausdrücklich

befohlen.
1783 waren 88 Stubengenofsen, davon 34

bewaffnet: 1784 von 88 Stubengenofsen 39 bewaffnet.
Durch einen Ratszettel dieses Jahres wurden die

Studiosi von den Waffenmusterungen befreit. Die
Zahl der Stubengenossen stieg von 89 im Jahre
1785 auf 92 (1786-87), auf 98 (1788), ging 1789

auf 96 zurück, stieg dann wieder aus (1799) 97,
(1791) 98, (1792) 99 und erreichte den höchste,!

Stand mit 100 im Jahre 1793. In den beiden
folgenden Jahren ging sie auf 99 zurück, erreichte
1796 nochmals 100 und betrug im Jahre vor der
Umwälzung (1797) 96. Die Zahl der Bewaffneten
bewegte sich in diefen Jahren zwischen 34 und 40,

Die Armatur-Revisionen waren der letzte,
bescheidene Rest des Auszügerwesens und der
militärischen Verpflichtungen der Gesellschaft. Nach der
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fiansöfifcßen Snüafion üetfcßwanbeu fie üöllig. ©aS
SteiSgelb, beffen gefefeßcßet Veftanb für bie ©efelt*
fcßaft 252 Sronen Betrug, wat feßon 1793 üon ber

Stegierung freigegeben worben.

©a£ <§)0t bet alten Beit.

Scadj bem ©turse ber aßen Sftegierung ßieß
bas Votgefefetenbott Seine etfte ©ifeung im Bunft*
ßauSe am 27. SJtätz 1798. ©ie SBotte „Fteißeit"
unb „©leicßßeit" wutben an ben Slnfang beS Vroto*
folls gefefet. ©ie „Spetten" waten oetfdjwuitben,
es gab nut nocß „Vurger". Bunt Beicßeit ber ©leid)*
ßeit erßießen bte ©tubenmeifter zum etftm SJtai

ißten ©ife neBen bem Obmann. SJcan betiet aucß,
ob bet Umbietet ebenfalls in ben ©aal geßöre,

fanb bann abet, et fotte üoriäufig nocß btaußen
Bleiben, ©er Obmann, bte Vorgefefeten unb fäntt*
ließe Sommiffionen bei ©efelifdjaft zu Saufleuten
befeßtoffen bann, ißre Aemter in bie Spättbe bet
©tubengenoffen zutüdzugeben. ein Votttag batüber
wutbe Betaten unb gutgeßeißen. et lautete folgenber*
maßen:

„SBettBefteSJcttbütget unb ©efellfcßaftSgeuoffen!
,,©ie gegenwättigen potitiScßen Vetßäftniffe buxäy
Slnnaßnte ber allgemeinen ßelüetifcßen eonftitution
unb ABänbetung allei ©ewaßen im potitifeßen Facße
maeßett es ben nacß btSßetiget eonftitution UnSerer

utBütgetlicßett (Sefeltfcßaft üott eueß etwäBlten unb
anetfannten OBmann unb Votgefefeten, ferner ben
beiben Vräfibenten unb fäntmtlicßen SJtitgtiebetn
fowoßt bet SBaifen* als bet Spänfetet*eommiffion,
wotuntet fidj aucß bet ©edetmeiftet unb bie ©tuBen*
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französischen Invasion verschwanden sie völlig. Das
Reisgeld, dessen gesetzlicher Bestand fur die Gesellschaft

252 Kronen betrug, war schon 1793 von der

Regierung freigegeben worden.

Das Ende der alten Zeit.

Nach dem Sturze der alten Regierung hielt
das Vorgefetztenbott feine erste Sitzung im Zunfthause

am 27. März 1798. Die Worte „Freiheit"
und „Gleichheit" wurden an den Anfang des Protokolls

gesetzt. Die „Herren" waren verschwunden,
es gab nur noch „Bürger", Zum Zeichen der Gleichheit

erhielten die Stubenmeister zum erstm Mal
ihren Sitz neben dem Obmann, Man beriet auch,
ob der Umbieter ebenfalls in den Saal gehöre,
fand dann aber, er solle vorläufig noch draußen
bleiben. Der Obmann, die Borgesetzten und sämtliche

Kommissionen der Gesellschast zu Kaufleuten
beschlossen dann, ihre Aemter in die Hände der
Stubengenofsen zurückzugeben. Ein Vortrag darüber
wurde beraten und gutgeheißen. Er lautete folgendermaßen:

„Wertheste Mitbürger und Gefellschaftsgenossen!
„Die gegenwärtigen politischen Verhältnisse durch
Annahme der allgemeinen helvetischen Constitution
nnd Abänderung aller Gewalten im politischen Fache
machen es den nach bisheriger Constitution Unserer
urbürgerlichm Gesellschaft von Euch erwählten und
anerkannten Obmann und Vorgefetzten, ferner den
beiden Präsidenten und sämmtlichen Mitgliedern
fowohl der Waisen- als der Hänseler-Commission,
worunter sich auch der Seckelmeister und die Stuben-


	Die Armaturrevisionen

